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§ 16 GmbHG
 GmbHG - GmbH-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die Bestellung zum Geschäftsführer kann unbeschadet der Entschädigungsansprüche aus bestehenden

Verträgen durch Beschluß der Gesellschafter jederzeit widerrufen werden.

2. (2)Ein Geschäftsführer kann aus einem wichtigen Grund durch gerichtliche Entscheidung abberufen werden. Ist er

zugleich Gesellschafter, so sind die § 117 Abs. 1 und § 127 UGB sinngemäß anzuwenden. Sonst können jene

Gesellschafter, die nicht für die Abberufung des Geschäftsführers gestimmt haben, auf Zustimmung geklagt

werden. Dem Geschäftsführer ist gerichtlich der Streit zu verkünden. Das Gericht kann zur Sicherung des

Anspruchs auf Abberufung aus wichtigem Grund dem Geschäftsführer die weitere Geschäftsführung und

Vertretung der Gesellschaft durch einstweilige Verfügung untersagen, wenn ein der Gesellschaft drohender

unwiederbringlicher Nachteil glaubhaft gemacht wird.

3. (3)Wenn die Bestellung der Geschäftsführer im Gesellschaftsvertrag erfolgt ist, kann die Zulässigkeit des

Widerrufes auf wichtige Gründe beschränkt werden. In diesem Fall ist der Widerruf der Bestellung wirksam,

solange nicht über seine Unwirksamkeit, insbesondere auch über das Vorliegen eines wichtigen Grundes

rechtskräftig entschieden ist (§§ 41, 42 und 44).

4. (4)Die Bestimmungen der vorhergehenden Absätze finden keine Anwendung auf Geschäftsführer, die gemäß

einer Festsetzung des Gesellschaftsvertrages vom Bund, einem Land oder einer anderen öffentlichrechtlichen

Körperschaft bestellt worden sind.
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